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Verwaltungshof . 353

Leopold Brenzinger , Verwalter . G. - B.
1 Buchhalter , 1 Verwaltungsaſſiſtent , 1 Verwaltungsgehilfe , 1 Haus —
meiſter und Oekonomieaufſeher , 1 Kanzleidiener , 6 Werkmeiſter , welche
zugleich Wärter ſind , und zwar 1 Maurer , 1 Sattler , 1 Schloſſer ,
1 Schneider , 1 Schreiner , ! Schuſter , 2 Bäcker , 1 Gärtner , 2 Thorwarte ,1 Weißzeugbeſchließerin , 7 Waſchgehilfinnen , 2 Köchinnen , 7 Küchen⸗

mädchen , 1 Küchengehilfe .

Hausgeiſtliche : Friedrich Brombacher , Stadtpfarrer .
Adalbert Pyszka , Pfarrer .
Karl Weiß , Pfarrverweſer .

Hauslehrer , zugleich Organiſt , 1 iſraelitiſcher Lehrer , 1 Kirchendiener.

E . Armenbad in Baden . 6 %/J
In dem Armenbad zu Baden wird ſolchen armen Kranken , welche

nach ärztlichem Gutachten von dem Gebrauche der Badener Thermen
( Trinken oder Baden ) Geneſung oder wenigſtens Linderung ihrer Leiden
erwarten können , während der Sommermonate unentgeltlich Verpflegung 1
und ärztliche Behandlung gewährt .

Soweit Räume verfügbar ſind , iſt die Aufnahme in das Armenbad
auch weniger bemittelten Kranken geſtattet , welche die Koſt ſelbſt zu be⸗
ſtreiten haben .

Unter der gleichen Vorausſetzung iſt auch die Aufnahme von Mann —
ſchaften des XIV . und XV. Armeekorps geſtattet .

Die aus Staatsmitteln unterhaltene Anſtalt beſitzt die Zimmer —⸗
und Badeeinrichtung für 60 Kranke und iſt in der Regel vom Anfang
Mai bis Ende September vollſtändig beſetzt .

Die Aufſicht über die Anſtalt führt die aus dem Bezirksbeamten ,
2Aerzten und 4 weiteren Mitgliedern beſtehende Badanſtalten - Kommiſſion
in Baden, die in Angelegenheiten des Armenhades dem Verwaltungshof
und in letzter Reihe dem Miniſterium des Innern untergeordnet iſt .

Hausarzt: Dr . Hermann Oeffinger , Bezirksarzt . S . o.
1 Hausmeiſter .

F . Polizeiliches Arbeitshaus in Rislan .
In dieſe Anſtalt werden Perſonen aufgenommen , welche wiederholt

wegen Landſtreicherei , Bettels , gewerbsmäßiger Unzucht , Arbeitsſcheu
u. ſ. w. beſtraft und der Landes - Polizeibehörde überwieſen worden ſind .
( 8362 d. R. St . G. ) Die Aufgabe der Anſtalt iſt , dieſe Leute an eine
regelmäßige Beſchäftigung zu gewöhnen . 9

Die Aufnahme ordnet der betreffende Landeskommiſſär an.
Hof⸗und Staatshandbuch 1888. Gedruckt 3. Februar 1888.
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Departement des Innern .

Die Koſten der Unterhaltung werden zum Theil von dem Armen —

verband der Pfleglinge , zum Theil von der Staatskaſſe getragen .

Die unmittelbare Aufſicht über die Anſtalt führt ein für dieſen

Zweck beſonders gebildeter Verwaltungsrath , beſtehend aus dem Vorſtand

des Bezirksamts als Vorſitzenden , dem Vorſtand der Anſtalt , dem Haus —

arzt , den Anſtaltsgeiſtlichen , dem Bürgermeiſter und zwei vom Mini —

ſterium des Innern zu ernennenden Einwohnern des Ortes . Die oberen

Aufſichtsbehörden ſind der Verwaltungshof und in letzter Reihe das

Miniſterium des Innern .
Die näheren Beſtimmungen über die Bedingungen der Aufnahme ,

über das einzuhaltende Verfahren ꝛc. enthält die Verordnung vom

4. Mai 1872 ( Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr. XXI, .

Die unmittelbare Leitung der Anſtalt iſt Obliegenheit des Vor—

ſtandes , welcher auch den geſammten Verwaltungs - und Kaſſendienſt

führt .
Als Hausarzt fungirt der Bezirksaſſiſtenzarzt des Amtsbezirkes

Bruchſal . Die Paſtoration der Inſaſſen iſt Geiſtlichen aus benach —

barten Orten übertragen und mit der Leitung des Schulunterrichts
in der Anſtalt iſt ein in einer Nachbargemeinde angeſtellter Lehrer

betraut .

Ludwig Fees , Verwalter .

1 Verwaltungsgehilfe , ! Oberaufſeher , 7 Auffeher , 4 Werlmeiſter , 3 Auf—

ſeherinnen , deren eine zugleich die Funktion einer Oberaufſeherin wahr —
nimmt , und 1Werkaufſeherin .

8 8
3. Gendarmerie.

Das Gendarmeriekorps hat die Aufgabe , über die Erhaltung

der öffentlichen Sicherheit und Ruhe im Innern des Großherzogthums

und über Beobachtung der desfalls beſtehenden Geſetze und Verord⸗

nungen zu wachen , Gefahren , welche dem Einzelnen oder dem Ganzen ,

den Perſonen oder dem Eigenthum drohen , abzuwenden , Verbrechen

aller Art zu verhüten oder anzuzeigen , die Schuldigen oder die wegen

eines begangenen Verbrechens oder der Theilnahme daran Verdächtigen

zu verfolgen , in den geſetzlich zuläſſigen Fällen feſtzuhalten und vor die

zuſtändige Behörde zu bringen , endlich die Aufträge , die ihm in dieſen

Beziehungen von den Gerichts - , Staatsanwaltſchafts - und Polizeibehörden
ertheilt werden , zu vollziehen .

Als Landes - Polizeianſtalt bildet das Gendarmeriekorps ein zu⸗

ſammenhängendes Ganze und iſt dem Miniſterium des Innern unterſtellt .

Die innere Organiſation deſſelben iſt militäriſch . Es beſteht aus

496 Mann inkl . Offiziere und iſt in 4 Diſtrikte und 59 Bezirke abgetheilt .
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